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§ 4 K-ZWAG Abgabenschuldner und
Haftung

K-ZWAG - Karntner Zweitwohnsitzabgabegesetz - K-ZWAG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Abgabenschuldner ist der Eigentimer der Wohnung, der diese selbst als Zweitwohnsitz verwenden kann oder sie
einem Dritten zu diesem Zweck unentgeltlich Uberlasst. Miteigentimer schulden die Abgabe zur ungeteilten Hand;
dies gilt nicht, wenn mit dem Miteigentumsanteil das dingliche Recht auf ausschlielRliche Nutzung einer Wohnung
(Wohnungseigentum) verbunden ist.

(2) Wird die Wohnung langer als ein Jahr zur Verwendung als Zweitwohnsitz vermietet, verpachtet oder sonst
entgeltlich Uberlassen, ist Abgabenschuldner der Inhaber (Mieter, Pachter, Fruchtnieer u. dgl.) der Wohnung.

(3) Im Falle der Vermietung oder Verpachtung der Wohnung oder deren sonstigen entgeltlichen Uberlassung als
Zweitwohnsitz (Abs. 2) haftet der Eigentimer (Miteigentimer) der Wohnung fur die Abgabenschulden des letzten
vorangegangenen Kalenderjahres. Die Geltendmachung der Haftung des Eigentimers (Miteigentimers) der Wohnung
hat durch die Abgabenbehdrde mit Bescheid zu erfolgen.

(4) Die Haftung des Eigentimers (Miteigentiimers) der Wohnung nach Abs. 3 tritt nicht ein, wenn er der Gemeinde den
Beginn und die Beendigung der Vermietung, Verpachtung oder sonstigen entgeltlichen Uberlassung der Wohnung zur
Verwendung als Zweitwohnsitz innerhalb eines Monats nach dem Eintritt dieser Umstande nachweislich bekannt gibt.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 K-ZWAG Abgabenschuldner und Haftung
	K-ZWAG - Kärntner Zweitwohnsitzabgabegesetz - K-ZWAG


